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AZ L14.411-03/762 

ANTRAG Nr. 50/11 

nach § 29 GeschO 

des Sonderausschuss Musik in der Kirche 
 

Betr.: Musikalische Schätze der Partnerkirchen  

Eingebracht in die Sitzung der 14. Landessynode am _________________ 

Beschluss vom _________________ 

A.  Annahme: 

  einstimmig  

  mit Mehrheit 

  bei ____ Jastimmen, ____ Neinstimmen, ____Enthaltungen 

  Ablehnung 
 
B.  Verweisung an  

C. Antrag zurückgezogen 
am _______________ 

 

 
Die Landessynode möge beschließen: 
 
„Der Oberkirchenrat wird gebeten, die musikalischen Schätze der Partnerkirchen zu sichten und 
zugänglich zu machen.“ 
 
Begründung: 
 
So wie Partnerkirchen unsere Lieder singen, könnten die Kirchenlieder aus den Partnerkirchen 
vermehrt bei uns Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart, 26. Oktober 2011 
 
 


